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An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 08/2006

I.  

Zur Rechtswidrigkeit der Haft, wenn der bestellte Rechtsanwalt zur             Anhörung des Betroffenen nicht hinzugezogen wird

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Rostock vom 27. März 2006 – 3 W 16/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

In dem vom OLG Rostock entschiedenen Fall war der bevollmächtigte Rechtsanwalt des Betroffenen zu der erstinstanzlichen Anhörung nicht hinzugezogen worden. Obwohl dies mit der Beschwerde gerügt worden war, hat auch das Landgericht von einer Anhörung abgesehen und die Beschwerde gegen die Haftanordnung des Amtsgerichts zurückgewiesen. Das OLG hat (nach der Abschiebung des Betroffenen) festgestellt, dass die Beschlüsse des AG und des LG rechtwidrig waren.

Die bemerkenswerte Besonderheit der Entscheidung gegenüber der bisherigen Rechtsprechung besteht darin, dass nach Auffassung des OLG Rostock nicht nur die gänzlich unterbliebene Anhörung des Betroffenen – wie dies allgemeine Meinung ist - einen rückwirkend nicht heilbaren Mangel darstellt (per-se-Rechtswidrigkeit der Haftanordnung), sondern dass entsprechendes auch dann gilt, wenn der Betroffene zwar angehört wird, dies aber ohne vorherige Unterrichtung seines Verfahrensbevollmächtigten (und somit ohne Ermöglichung dessen Teilnahme) geschieht, weil auch in einem solchen Fall von einer ordnungsgemäßen Anhörung nicht gesprochen werden kann.    

Nach Auffassung des OLG Rostock hätte der erstinstanzliche Mangel (Anhörung des Betroffenen ohne dessen Anwalt) zumindest für die Zukunft von dem Landgericht geheilt werden können, wenn dieses den Betroffenen unter Hinzuziehung seines Anwalts angehört hätte. Aber auch dies war nicht geschehen.  
II. 

Zur Frage der Zulässigkeit von Haft zur Sicherung der Abschiebung, wenn der aus einem sicheren Drittstaat unerlaubt eingereiste  Ausländer bei dem                        Abschiebungshaftrichter um Asyl nachsucht                                                               (Änderung der Rechtsprechung des OLG Frankfurt/M)

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt/M vom 02. März 2006 – 20 W 411/05 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung betrifft die Frage, ob ein Betroffener, der aus einem sicheren Drittstaat unerlaubt eingereist ist und vor dem Haftrichter um Asyl nachsucht, dennoch in Haft zur Sicherung der Abschiebung genommen werden kann. Das OLG Frankfurt/M hatte zu dieser Thematik bislang die Auffassung vertreten, dass hier § 19 Abs. 3 AsylVerfG zu beachten und es nach dieser Regelung der Ausländerbehörde nur gestattet sei, den Ausländer entweder zurückzuschieben oder ihn an die zuständige Aufnahmeinrichtung weiterzuleiten; die Möglichkeit, den Ausländer anstelle der Zurückschiebung oder der Weiterleitung in Vorbereitungs- oder Sicherungshaft nehmen zu lassen, sehe das Gesetz nicht vor (vgl. OLG Frankfurt/M v. 15.05.1998 – 20 W 183/98 – in InfAuslR 1998, 464). 

Mit der vorliegenden Entscheidung vom 02.03.2006 gibt das OLG Frankfurt/M diese Rechtsprechung auf (Haft zur Sicherung der Abschiebung also zulässig), und zwar geschieht dies im Hinblick auf die Beschlüsse des Bundesgerichtshofs vom 21.11.2002 – V ZB 49/02 (vgl. Anhang zum Kommentar) – und vom 20.03.2003 – V ZB 6/03 – (vgl. Anhang zum Kommentar), ohne allerdings zu erläutern, weshalb es unrichtig war (gewesen sein soll), bei der Beantwortung der Frage der Zulässigkeit der Haft zur Sicherung der Abschiebung § 19 Abs. 3 AsylVerfG zu berücksichtigen, zumal diese Vorschrift in den genannten Entscheidungen des BGH überhaupt nicht behandelt ist.

Der BGH hat zu diesem Themenkreis festgestellt, 

a) dass bei einem unerlaubt aus einem sicheren Drittstaat eingereisten Ausländer die asylrechtliche Aufenthaltsgestattung einen förmlichen Asylantrag voraussetzt und

b) dass die Entgegennahme und Weiterleitung eines Asylantrages durch den Haftrichter im Gesetz nicht vorgesehen sei.

Die Feststellung zu a) ergibt sich aus dem Gesetz (§ 55 Abs. 1 Satz 3 AsylVerfG). 

Die Feststellung zu b) wird nach diesseitigem Verständnis dem Problem nicht gerecht: Es ist unbestritten, dass auch nach unerlaubter Einreise aus einem sicheren Drittstaat die Sicherungshaft nicht mehr in Betracht kommt, wenn es dem Betroffenen oder seinem Bevollmächtigten gelingt/gelungen ist, noch vor Erlass der Haftanordnung einen Asylantrag bei dem Bundesamt anzubringen (z.B. per Fax). Dass dies trotz ernsthaften Asylanliegens in vielen Fällen nicht geschieht, dürfte auf fehlerhafter oder unterlassener Beratung/Belehrung oder darauf beruhen, dass dem Betroffenen nicht die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen/gestellt werden, um noch rechtzeitig Kontakt mit dem Bundesamt aufnehmen zu können. Ein Haftrichter kann nach diesseitigem Verständnis diese Situation nicht ausnutzen, sondern muß die Dinge zur Vermeidung von Haft auf den richtigen Weg bringen (ausführlich hierzu Kommentierung 401 b). 

III. 

Zur Minderjährigen-Haft und zur Pflicht des Gerichts, das Alter von Amts wegen aufzuklären                                                                                                                      Zum Haftgrund nach § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG (Belehrung)

Zum Einvernehmen der zuständigen StA
Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken vom 09. März 2006 – 3 W 36/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung befasst sich insbesondere mit den drei folgenden Fragen:

1.)  Einmal schließt sich das OLG der Rechtsprechung zur Minderjährigen-Haft an. Hier war der (ausweislose) Betroffene nach seinen Angaben bei Inhaftnahme 17 Jahre alt. Das OLG hat allerdings das Alter des Betroffenen für nicht ausreichend geklärt angesehen und deshalb die Sache an das Landgericht zurückverwiesen. 

Das Unterbleiben ordnungsgemäßer Feststellungen zum wirklichen Alter des Betroffenen in den Tatsacheninstanzen ist ein Kunstfehler, es sei denn die Minderjährigkeit wird unterstellt und die Verfügbarkeit milderer Mittel verneint. Wenn erst im vierten Durchgang (AG, LG, OLG, wieder LG) nach entsprechend langer Haftzeit das Alter oder auch die Verfügbarkeit milderer Mittel geklärt werden, läuft dies dem Gedanken des Minderjährigenschutzes an sich zuwider. An diesem Punkt wird die Rechtsprechung zur Minderjährigen-Haft noch zu vertiefen sein.   

2.)  Wichtig ist auch der Hinweis des OLG, dass die Annahme des Haftgrundes nach      § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG eine Belehrung des Betroffenen darüber voraussetzt, dass er verpflichtet ist, der Ausländerbehörde Mitteilung von einem Verlassen der ihm zugewiesenen Unterkunft zu machen. 

3.)  Schliesslich weist das OLG auch zu Recht darauf hin, dass dann, wenn bei einer vorläufigen Festnahme durch die Polizei auch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstosses gegen das AufenthG eingeleitet wird, das Einvernehmen der Staatsanwaltschaft zur Abschiebung einzuholen ist. Auch dies sollte allerdings nicht erst im vierten Durchgang, sondern vor Erlass der Haftanordnung durch das Amtsgericht geschehen.  

IV.

Zur Freiwilligkeitserklärung - Iran

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln vom 10. Februar 2006 – 16 Wx 238/05 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Das OLG hat festgestellt, dass die Sicherungshaftanordnung gegen den Betroffenen von Anfang an rechtwidrig war, weil  feststand, dass Reisepapiere nicht beschafft werden konnten. Der Betroffene war – da er nicht ausreisen will -  nicht bereit, bei der Vorführung gegenüber den iranischen Behörden zu erklären, freiwillig in den Iran zurückkehren zu wollen. Nur bei Abgabe einer solchen Erklärung ist jedoch die Ausstellung eines Passersatzes möglich. Das OLG stellt klar, dass die Abgabe einer solchen (unwahren) Erklärung nicht zu ausländerrechtlichen Mitwirkungspflichten gehört. Dies ist inzwischen wohl allgemeine Auffassung. 

Es ist im übrigen auch nicht zulässig (und wohl auch strafbar), durch Beugemaßnahmen (Zwangsgeld pp) den Ausländer zur Abgabe einer solchen unwahren Erklärung zu veranlassen.   

Düsseldorf, den  13. April 2006

Mit freundlichen Grüssen

Klaus Melchior

Golzheimer Platz 9

40474 Düsseldorf

fon + fax: 0211-4541192

mkmelchior@t-online.de

--------

(Dateien aus Disk 08/2006)

PAGE  
34
Jahrgang 2006


